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Herrn
Bundesrat Moritz Leuenberger
Bundesamt für Raumentwicklung
Mühlestrasse 2
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Zürich, 2. April 2009

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Zugegeben, Hochparterre ist gar nicht zur Vernehmlassung eingeladen.
Doch ist das neue Raumentwicklungsgesetz (E REG) so wichtig, dass wir uns
trotzdem dazu äussern.

Allgemeine Bemerkungen
Grundsätzlich soll sich nichts ändern. Zwar stellt der Erläuterungsbericht
fest: „Die Raumentwicklung ist heute nicht nachhaltig genug" (B4) und
weist darauf hin, „dass sich die konsequente Durchsetzung der raumplaneri-
schen Ziele gerade in einem dichtbesiedelten Land als sehr schwierig
erweist" (B4), trotzdem scheint der Bundesrat vom Erreichten überzeugt.
Jedenfalls soll der „föderalistische Weg" (B16) weiterverfolgt werden.
Der Bund soll nach wie vor bloss koordinieren und bewilligen, wirklich etwas
zu sagen haben nur die Kantone. Das neue Gesetz ist so zahnlos wie das
alte Raumplanungsgesetz (RPG) von 1979, das es ersetzen soll. Jene Kantone,
die das bisherige Gesetz ernst nahmen, werden auch das neue durchsetzen,
die anderen weiterhin nicht. Am Vollzugsdefizit ändert sich nichts.
Resignatio sine qua non ist der staatsmännische Grundsatz des Bundesrates.
Er ist einsichtig, aber nicht kampfwillig.
Die Schweiz hat sich seit den Siebzigerjähren von einer ländlich geprägten
Nation zu einer verstädterten entwickelt. Aus diesem grundlegenden Wandel
angemessene Massnahmen abzuleiten, scheint dem Bundesrat politisch aussichtslos.

Darum hat der Entwurf auch einen ausgeprägt pädagogischen Charakter.
Es wird die gute Tat gefordert. Sie vorzuschreiben, hat der Bund keine Macht,
ihr Nichterfüllen kann er nicht bestrafen, zusammenfassend: Hier wird das
eidgenössische Sollen in ein Gesetz gegossen.
Am deutlichsten wird das bei den Raumentwicklungszielen. Dort steht:
„Die Gemeinwesen sollen insbesondere" (§6, §5) Darauf folgt die Aufzählung
des Guten und Wahren, das, würde es erreicht, die nachhaltige Schweiz ergäbe.
Zwar sind die Gemeinwesen nun ausdrücklich zur Zusammenarbeit verpflichtet
(§3), doch bei den Zielen sollen sie dafür sorgen, sollen sie Rechnung tragen,
sollen sie erleichten, sollen sie schützen, kurz, sie sollen das Richtige
tun, vom Bund dazu gezwungen werden können sie kaum.
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Die wichtigsten Änderungsvorschläge
Wir begrüssen die Absicht der geordneteren Besiedlung und der Verdichtung

nach innen (§40 bis 47) Will der Bundesrat die ***s±**lun* Z™*****
eindämmen, so schlagen wxr in Anlehnung an das *W™**^ "£*™£±et
vor das Baugebiet zu schliessen. Die heute überbaute Schweiz ist Baugebiet

ge^g Wer auf der grünen Wiese, auch in Bauzonen, bauen will,
Realersatz leisten und gleichviel Boden der Kulturlandzone zuweisen Oder.

Wer Wald rodet, muss Wald aufforsten. Das Waldgesetz war beispielhaft.

Zu den einzelnen Artikeln
§3: Mit griamiger Zustimmung haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Bund

die Städte ausdrücklich als Mitspielerinnen anerkennt.

Sil Der Bund verabschiedet das Raumkonzept Schweiz». Wir furchten, dass

dies „örtlich gemeint ist ^"^^^^^Z^^?^ der Bund
S18- Das ist die Lektion von Galmitz. Im „nationalen miei«
Planungszonen bestimmen. Wir warten schon lange darauf. Wie wäre es zum

Beispiel mit dem Flugplatz Dübendorf?
Entwicklung ein

§21: Die funktionalen Räume „sind Gebiete, deren räumliche Entwicklung

gemeinsames Vorgehen mehrerer Gemeinwesen erfordert", solche können

"sowohl urbane Gebiete wie Metropolitana und Agglomerationen als auch

1 ndliche Gebiete sein". Uns bleibt die Frage: Wo in der Schweiz¦ --d
die nicht funktionalen Räume? Wenn alles alles sein kann ist ^s -chtS

§23: Wir begrüssen die Aufnahme der Agglomerationsprogramme mspesetz

Wir unterstützen auch das im Bericht geforderte Obligatorium „zumindest fur
Wir unterstutzen *u

rnfen auch in Erinnerung, dass
die grössten Agglomerationen" (B 42) Wir_ rufen ^J AgglomerationsPro-

Hi? Aussicht auf Bundesgeld in den letzten Jahren aie *yy
orale sprossen liess. Will der Bund wirklich Raumentwicklungspolztrk"X er Sie nicht mit eidgendssischem Sollen '°rd«rn. .»£rn
mithnanzieren. Das Raumentwicklungsgesetz ist zahnlos, wer! kern Geldsegen

r^7er^\ei^^^

Gesetz die explizite Mehrwertabschopfung. Unrrat auf-

tige Planung durchsetzen, ohne die Eigentumsfrage zu stellen.

Der Entwurf zum neuen Raumentwicklungsgesetz ^^^^^ '

zu unverbindlich (das Raumkonzept Schweiz) zu vage (die fu

Räume), zu wenig radikal (das Baugebiet schliessen). Das

Ziel verfehlen (die nachhaltige Schweiz)

Mit Stadtwanderergruss

Benedikt Loderer, Hochparterre
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